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(gültige Version Januar 2022) 
 
Landschaftsqualitätsbeiträge  

Das Beitragssystem der Landschaftsqualitätsprojekte besteht aus 

• einem Grundbeitrag bei Erfüllung der Einstiegskriterien 

• und Einzelbeiträgen bei Erfüllung von Allgemeinen (A) und/oder Landschaftstypspezifischen 
(L) Massnahmen. 

Die Einstiegskriterien setzen sich aus drei Grundanforderungen (G1, G2 und G3) und mindestens 3 
Massnahmen (A und/oder L) zusammen. Die Erfüllung der Grundanforderungen G1, G2 und G3 ist 
zwingend und führt zum Grundbeitrag.  

Massnahmen und Anforderungen im Detail 
Massnahme Anforderungen Beitrag 

G1  
Beratung in Anspruch 
nehmen 

• Der/die LandwirtIn nimmt bis Ende der Projektphase 
einmal an einer Beratung teil 

• Die Beratung erfüllt die Anforderungen der zuständi-
gen kantonalen Behörde 

Jährlicher Grundbeitrag 

von maximal Fr. 300.- 

pro Betrieb bei Erfül-

lung von G1-G3 und 

mind. 3 Massnahmen 

(A und/oder L) 

G2  
Keine Siloballen oder 
geordnete Siloballen-
Lagerung 

• Siloballen werden geordnet auf dem Hofareal, bei 
Feldgebäuden, entlang von Wegen oder auf befestig-
ten Plätzen gelagert 

• Folienreste, verdorbene Silage und angebrochene Silo-
ballen sind ordentlich entsorgt 

• Auf dem Sömmerungsbetrieb werden keine Siloballen 
sichtbar gelagert 

Jährlicher Grundbeitrag 

von maximal Fr. 300.-  

pro Betrieb bei Erfül-

lung von G1-G3 und 

mind. 3 Massnahmen 

(A und/oder L) 

G3  
Ordnung auf dem Be-
trieb halten 

• Altfahrzeuge oder ausgediente Geräte sind auf befes-
tigtem Boden gelagert  
(Als Altfahrzeuge gelten Fahrzeuge, welche nur mittels 
grösseren Aufwendungen in einen vorführtauglichen 
Zustand versetzt werden können) 

• Abfälle, Alteisen sind entsorgt oder nur vorübergehend 
auf befestigtem, ordentlich entwässertem Boden gela-
gert 

• Bauschutt ist entsorgt, ausser während der Bauphase 

Jährlicher Grundbeitrag 

von maximal Fr. 300.-  

pro Betrieb bei Erfül-

lung von G1-G3 und 

mind. 3 Massnahmen 

(A und/oder L) 

 

Allgemeine Massnahmen (in allen Landschaftstypen möglich) 

A1a  
Naturnahe Wege auf 
der Betriebsfläche 
pflegen 

• Der Bewirtschaftungsweg resp. Wanderweg ist unbe-
festigt (kein Beton, Asphalt oder Rasengitter erlaubt) 
und ist öffentlich zugänglich 

• Der Weg ist nicht ausgemarcht 
• Der Weg wird nicht durch die öffentliche Hand oder 

Dritte unterhalten 
• Der Weg wird unterhalten und bleibt in seiner Sub-

stanz erhalten  
• Der Weg hat eine minimale Länge von 20 Metern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 0.25 pro Laufmeter 

Weg 

Mindestlänge 20m 
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A2a  
Durchgänge im ge-
kennzeichneten Weg-
netz pflegen 

• Auf offiziellen Fuss- und Wanderwegen sind durchge-
hend; geeignete Durchgänge und Zaunübergänge vor-
handen (Wanderwegnetz von SchweizMobil, www.wan-
derland.ch) 

• Als Durchgänge und Zaunübergänge zählen: Weide-

roste, Holzgatter, Metallgatter, Drehkreuze, Dreieck-

verschläge, Steig- oder Flügelgitter und verstellbare 

Elektrotore (Merkblatt Durchgänge Wegnetz auf-

www.sz.ch/Landwirtschaft  Downloads–Direktzahlun-

gen-Landschaftsqualität) 
• Das zusätzliche Anbringen von Stacheldraht ist nicht 

erlaubt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 35.- pro Durchgang 

A2b  
Durch Weiden füh-
rende Wanderwege 
abzäunen 

• Offizielle Wanderwege durch Weiden sind ausgezäunt 
• Auszäunung ohne Stacheldraht 
• Die Auszäunung hat eine minimale Länge von 20 Me-

tern 
• Permanente Abzäunungen sind nicht anrechenbar 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 0.60 pro Laufmeter 

Zaun 

A4  
Kulturelle Werte zei-
gen 

• Das Objekt (Gedenkstein, Kapelle, Bildstöckli, Grotte, 
Wegkreuz) ist über 50 Jahre alt 

• Das Objekt steht auf der LN oder der Sömmerungs-
fläche 

•  Das Objekt ist jederzeit zugänglich (d.h. keine Ab-
sperrungen vorhanden) 

• Die Umgebung des Objektes wird regelmässig, ortsüb-
lich landwirtschaftlich genutzt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 30.- pro Objekt 

A5  
Steinmauern, -wälle, 
Wüstungen und Färri-
che pflegen 

• Das Objekt (Steinmauer, Steinwall, Wüstung, Färrich) 
ist vorhanden und wird unterhalten 

• Nur Trockenmauerwerk bzw. mörtelfreie Mauerwerke 
sind beitragsberechtigt (siehe auch Merkblatt A5) 

• Liegen die Objekte auf einer Bewirtschaftungsgrenze, 
können sie nur einmal angemeldet werden. Die Be-
wirtschafter haben sich diesbezüglich abgesprochen 

• Das Objekt hat eine minimale Länge von 20 Metern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 1.- pro Laufmeter 

Mauer 

Mindestlänge 20m (To-

tal aller Mauern) 

A6  
Naturnahe Umge-
bungspflege von tra-
ditionellen Gebäuden 

• Das Gebäude ist ein Futter/Torf-/Streueschürli, Jung-
viehstall, Bienenhäuschen oder Speicher 

• Das Gebäude ist über 50 Jahre alt (Eintrag auf Plan o-
der Grundbuch ist massgebend, Ersatzbauten sind 
beitragsberechtigt) 

• Das Gebäude weist keine landwirtschaftsfremde Nut-
zung auf und dient nicht als Wohnraum 

• Das Gebäude ist keine Produktionsstätte 
• Naturnahe Pflege der Gebäudeumgebung (Ausmähen, 

Gebäude vor Einwachsen schützen) 
• Das Gebäude ist in der Regel mindestens 200 Meter 

vom Betriebszentrum entfernt 
• Fassade und Dach sind intakt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 100.- pro Gebäude 

Es können max. 5 Ob-

jekte je Betrieb ange-

meldet werden 

 

A7a  
Holzlattenzäune und 
Schärhäge pflegen 

• Die Holzlattenzäune und Schärhäge sind aus Holz, 

dienen als Abgrenzung und haben ein traditionelles 

Erscheinungsbild 
• Sie stehen auf der LN oder der Sömmerungsfläche 
• Die Abgrenzungen sind funktionstüchtig und dient der 

Einzäunung von Weiden oder Mähweiden 
• Das zusätzliche Anbringen von Stacheldraht ist nicht 

erlaubt 
• Die Abgrenzungen hat eine minimale Länge von 20 

Metern 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 2.- pro Laufmeter  

Mindestlänge 20m (To-

tal aller Zäune) 
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A7b  
Holzlattenzäune und 
Schärhäge neu erstel-
len 

• Die Holzlattenzäune und Schärhäge sind aus Holz und 
dienen als Abgrenzung 

• Sie stehen auf der LN oder der Sömmerungsfläche 
• Die Abgrenzung ist funktionstüchtig und dient der 

Einzäunung von Weiden oder Mähweiden 
• Das zusätzliche Anbringen von Stacheldraht ist nicht 

erlaubt 
• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor der Erstellung. 

Es beinhaltet einen genauen Lageplan und eine Kos-
tenberechnung 

• Das Vorhaben muss gemäss bewilligtem Gesuch um-
gesetzt werden 

• Die Abgrenzung wird nach Erstellung in die Pflege-
massnahme A7a überführt 

• Die Abgrenzungen hat eine minimale Länge von 20 
Metern 

Nach Fertigstellung 

werden die Erstellungs-

kosten gemäss bewillig-

tem Gesuch ausbezahlt 

Holzlattenzaun: max. 

10.-/Laufmeter 

Schärhag: max. 15.-

/Laufmeter 

A7c Lebhäge und 
Dornenzäune unter-
halten 

• Die Lebhäge und Dornenzäune sind aus einheimi-
schen Sträuchern gemäss kantonaler Liste (Link ein-
fügen) und dienen als Abgrenzung 

• Sie stehen auf der LN oder der Sömmerungsfläche 
• Die Abgrenzung hat eine minimale Länge von 20 Me-

tern 
• Die Bestockung ist in geschnittenem Zustand nicht 

breiter als 1 Meter 
• Die Lebhäge müssen mindestens jedes 2. Jahr ge-

schnitten werden 
• Die Lebhäge enthalten keine invasiven Neophyten 

(z.B. Goldregen, Robinien, Sommerflieder, Essig-
baum, Goldruten, Japanischer Staudenknöterich etc.) 

• Das zusätzliche Anbringen von Stacheldraht ist nicht 
erlaubt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 2.- pro Laufmeter 

A8  
Holzbrunnen, Stein- 
und Betontröge unter-
halten 

• Die Brunnen und Tröge befinden sich auf der Weide 
(Dauerweide oder Mähweide), auf der LN oder 
imSömmerungsgebiet und stehen nicht auf dem  
Hofareal 

• Sie sind aus Holz, Stein oder Beton und fassen min-
destens 80 Liter (mit Holz, Stein oder Beton verklei-
dete Badewannen sind nicht beitragsberechtigt) 

• Sie dienen den weidenden Tieren als Tränke  
• Die Brunnen und Tröge sind funktionsfähig, in ge-

pflegtem Zustand und enthalten stehendes oder flies-
sendes Wasser (während der Weidezeit) 

• Zu- und Abfluss sind ordentlich geführt und die Lei-
tungen verdeckt 

• Der Nahbereich ist so weit als möglich von Morast 
freizuhalten 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 50.- pro Brunnen o-

der Trog 

Es können max. 5 

Brunnen/Tröge pro Be-

trieb angemeldet wer-

den 

A9a1  
Einzelbäume, Baum-
reihen und Alleen er-
halten (Stammum-
fang 15 – 120 cm)  

• Einheimischer standortgerechter Baum (keine Obst-
bäume) (Bäume gemäss kantonaler Liste 
(www.sz.ch/Landwirtschaft -> Downloads -> Land-
schaftsqualität )) 

• Der Baum steht auf der Betriebsfläche eines Ganzjah-
resbetriebes 

• Der Stammumfang auf Brusthöhe (=150 cm) beträgt 
mehr als 120 cm (entspricht Stammdurchmesser von  
ca. 5 - 38 cm 

• Der Abstand zu Wald und Hecken beträgt mind. 20 
Meter  

• Der Abstand zwischen den Einzelbäumen beträgt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 30.- pro Baum 

Pro Betrieb können to-

tal max. 2 Bäume/ha 

angemeldet werden 

(Bsp. Betrieb mit 15 

ha LN  max. 30 

Bäume A9a1 und 

A9a2 zusammen) 

http://www.sz.ch/LAndwirtschaft
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mind. 10 Meter (Bei enger stehenden Bäumen wer-
den nur diejenigen gezählt, welche den Mindestab-
stand erfüllen) 

• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 
Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 

A9a2  
Einzelbäume, Baum-
reihen und Alleen er-
halten (Stammum-
fang über 120 cm)  

• Einheimischer standortgerechter Baum (keine Obst-
bäume) (Bäume gemäss kantonaler Liste 
(www.sz.ch/Landwirtschaft -> Downloads -> Land-
schaftsqualität )) 

• Der Baum steht auf der Betriebsfläche eines Ganzjah-
resbetriebes 

• Der Stammumfang auf Brusthöhe (=150 cm) beträgt 
mehr als 120 cm (entspricht Stammdurchmesser von 
über  38cm) 

• Der Abstand zu Wald und Hecken beträgt mind. 20 
Meter  

• Der Abstand zwischen den Einzelbäumen beträgt 
mind. 10 Meter (Bei enger stehenden Bäumen wer-
den nur diejenigen gezählt, welche den Mindestab-
stand erfüllen) 

• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 
Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 50.- pro Baum  

Pro Betrieb können to-

tal max. 2 Bäume/ha 

angemeldet werden 

(Bsp. Betrieb mit 15 

ha LN  max. 30 

Bäume A9a1 und 

A9a2 zusammen) 

A9b  
Einzelbäume, Baum-
reihen und Alleen 
pflanzen 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Einheimischer standortgerechter Baum (keine Obst-
bäume) 
(Bäume gemäss kantonaler Liste ((www.sz.ch/Land-
wirtschaft -> Downloads -> Landschaftsqualität )) 

• Das Pflanzgut stammt aus Schweizer Produktion oder 
Eigenproduktion 

• Der Baum wird auf der Betriebsfläche eines Ganzjah-
resbetriebes gepflanzt  

• Der Stammumfang auf Brusthöhe beträgt mind. 10cm 
oder der Baum ist mind. 3m hoch 

• Der Baum ist gegen Beschädigung durch Maschinen, 
Weidevieh und Wild geschützt  

• Der Abstand zu Wald und Hecken beträgt mind. 20 
Meter  

• Der Abstand zwischen den Einzelbäumen beträgt 
mind.  
10 Meter  

• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 
Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 

• Baum wird nach Pflanzung in die Pflegemassnahme 
A9a1 überführt, sofern er die Anforderungen an 
Stammumfang erfüllt 

Einmaliger Beitrag von 

Fr. 160.- pro Laub- 

resp. Nadelbaum-

Neupflanzung (zusätz-

lich bis Fr. 240.-bei 

zugekauften Bäumen, 

Vorlage Kaufquittung) 

Es können max. 10 

Neupflanzungen/ Pro-

jektperiode angemeldet 

werden.  

A10a  
Naturnahe Kleinge-
wässer erhalten und 
pflegen 

• Das Kleingewässer befindet sich auf der Betriebsflä-
che oder auf der Sömmerungsfläche 

• Das Kleingewässer ist ein stehendes Gewässer wel-
ches das ganze Jahr über eine mind. 25 m2 grosse of-
fene Wasserfläche aufweist (mehrere Teiche können 
zusammengenommen werden) 

• Das Kleingewässer ist vom öffentlichem Weg her ein-
sehbar  

• Die Umgebung des Kleingewässers wird landwirt-
schaftlich genutzt und der Pufferstreifen von  
6 Meter wird eingehalten 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 150.- pro Are Was-

serfläche inkl. 6 m Puf-

ferstreifen 

max. für 20 Aren pro 

Betrieb (GAnzjahresbe-

trieb) 

Landschaftstypspezifischen Massnahmen (nicht in allen Landschaftstypen möglich) 

http://www.sz.ch/LAndwirtschaft
http://www.sz.ch/LAndwirtschaft
http://www.sz.ch/LAndwirtschaft
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L1  
Siedlungsnahe Bio-
diversitätsförder-flä-
chen (BFF) 

nur in Siedlungsnähe 
TZ bis BZ I 

• Der Abstand zwischen Siedlungsrand resp. erschlosse-
nem Bauland und der am nächsten liegenden Grenze 
der BFF beträgt max. 100 Meter. 

• Bäume können nicht angemeldet werden (nur flächige 
BFF) 

(Als Siedlungsrand oder erschlossenes Bauland zählen 

die Wohnzone, Arbeitszone, Mischzone, Zone für öffentli-

che Zwecke, Kernzone A und Kernzone B) 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 400.-/ha BFF-Flä-

che 

(Bäume sind nicht bei-

tragsberechtigt) 

L2  
Tristen erstellen 

in allen Landschafts-
typen möglich 

• Die Triste wird fachgerecht erstellt und ist bis zu de-

ren Abbau mind. 2 Meter hoch (siehe auch Merkblatt 

L2) 
• Sie steht max. 50 Meter vom Herkunftsort des 

Schnittgutes entfernt 
• Auf NHG-Flächen wird der Standort der Triste vorgän-

gig mit der Fachstelle Naturschutz abgesprochen 
• Die Triste wird nicht vor dem 1. Januar des dem Bei-

tragsjahr folgenden Jahres abgebaut 
• Die Triste wird spätestens nach 2 Jahren wieder abge-

baut 

Einmaliger Beitrag von 

Fr. 450.- pro Triste 

Es können max. 3 Tris-

ten pro Betrieb/Jahr an-

gemeldet werden 

(Keine Verpflichtung, 

jedes Jahr die Anzahl 

Tristen zu erstellen) 

L3  
Zeitlich gestaffelte 
Futterbaunutzung 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Mind. 20% der Dauerwiesen (ohne BFF) werden frü-
hestens 2 Wochen nach Beginn der Hauptfutterernte 
genutzt 
(Der Beginn der Hauptfutterernte ist auf den Zeit-
punkt festgelegt, wo auf mind. 20% der Dauerwiesen 
eine Mähnutzung stattgefunden hat) 

• Das beschriebene Schnittregime muss in allen Zonen 
des Betriebes separat erfüllt werden, jedoch nur wenn 
der Anteil Dauerwiesen in einer Zone mind. 2 ha Dau-
erwiese beträgt  
(Die Massnahme muss auf der gesamten Dauerwie-
senfläche des Betriebs erfüllt sein. Die Fläche wird 
gemäss Viehzählung erfasst.) 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 180.- pro ha Dauer-

wiese (ohne BFF) 

(Dieser Beitrag wird 

möglicherweise redu-

ziert, wenn das Maxi-

malbudget des Bundes 

überschritten wird) 

L4  
Kleinstrukturen und 
Kleinrelief erhalten 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Das Hindernis ist ein Felsaufschluss, Wassergraben 
(max. 40 cm Sohlenbreite), Lesesteinhaufen, Findling 
oder eine Trockenmauer, extreme Kuppierung oder 
Quellflur (Gebüsche-/Gebüschgruppen, Bäume und Asthau-
fen zählen nicht als Kleinstrukturen)  

• Das Hindernis hat eine Mindestfläche von 1 m2 oder 
von 50 Meter Länge (längliche Objekte können pro 
50m als Hindernis gezählt werden. Bei einseitiger Be-
wirtschaftung sind 100m lineare Strukturen gleich-
wertig zu 50m beidseitiger Bewirtschaftung bzw. 1 
Kleinstruktur) 

• Die beitragsberechtigte Fläche wird mindestens ein-
mal pro Jahr gemäht (Futterschnitt, übrige Dauer-
wiese) 

• Die Hindernisse können nur mit handgeführten Ma-
schinen (aus-)gemäht werden 

• Die Kleinstruktur oder Kleinrelief (Hindernis) befindet 
sich auf der LN eines Ganzjahresbetriebs 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 15.- pro Hindernis 

Maximal 300 Hinder-

nisse pro Betrieb an-

meldbar 

Mind 5 Hindernisse 

(Die Hindernisse kön-

nen als Anzahl pro Par-

zelle oder Teilparzelle 

aufgezeichnet werden 

und müssen nicht ein-

zeln auf dem Plan ein-

gezeichnet sein) 

L6  
Wildheuflächen nut-
zen 

nur im Sömmerungs-
gebiet, aber An-mel-
dung auch durch 

• Die Fläche liegt im Sömmerungsgebiet 
• Die Fläche zählt nicht zur LN und wird nicht über ei-

nen NHG-Vertrag abgegolten  
• Die Fläche ist steiler als 50% geneigt oder mindes-

tens 100m von einem Maschinenweg/Strasse entfernt 
(Böschungen von Strassen und Maschinenwegen gel-
ten nicht als Wildheuflächen) 

Beitrag von Fr. 1700.- 

pro ha Wildheufläche 

in den Nutzungsjahren 
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Ganzjahresbetrieb 
möglich 

• Die Fläche ist mindestens 200 m vom Alpgebäude 
entfernt 

• Die Fläche ist grösser als 25 Aren 
• Nutzung bis 30. September an Vollzugsstelle des 

Kantons gemeldet (genutzte Fläche auf einem Plan 
einzeichnen) 

L7a  
Drei verschiedene 
Ackerkulturen an-
bauen 

nur auf Ackerflächen 

In Projektregion Pra-
gel-Fronalp nicht 
wählbar 

• In jedem Jahr sind auf der offenen Ackerfläche des 
Betriebs mind. drei Kulturen vorhanden. Kunstwiesen 
zählen nicht dazu (Diese Massnahme muss auch bei 
ÖLN-Gemeinschaften einzelbetrieblich erfüllt werden. 

• Jede Kultur bedeckt mind. 10% der offenen Ackerflä-
che (verschiedene Kulturen unter 10% zählen als eine 
Kultur, falls sie zusammen mehr als 10% der offenen 
Ackerfläche belegen) 

• Die Hauptkultur wird geerntet 
• Massnahme kann während der Projektphase in L7b o-

der L7c überführt werden 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 50.- pro ha offene 

Ackerfläche 

L7b  
Vier verschiedene 
Ackerkulturen an-
bauen 

nur auf Ackerflächen 

In Projektregion Pra-
gel-Fronalp nicht 
wählbar 

• In jedem Jahr sind auf der offenen Ackerfläche des 
Betriebs mind. vier Kulturen vorhanden. Kunstwiesen 
zählen nicht dazu (Diese Massnahme muss auch bei 
ÖLN-Gemeinschaften einzelbetrieblich erfüllt werden. 

• Jede Kultur bedeckt mind. 10% der offenen Ackerflä-
che (verschiedene Kulturen unter 10% zählen als eine 
Kultur, falls sie zusammen mehr als 10% der offenen 
Ackerfläche belegen) 

• Die Hauptkultur wird geerntet 
• Massnahme kann während der Projektphase in L7c 

überführt werden 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 200.- pro ha offene 

Ackerfläche 

L7c  
Fünf verschiedene 
Ackerkulturen an-
bauen 

nur auf Ackerflächen 

In Projektregion Pra-
gel-Fronalp nicht 
wählbar 

• In jedem Jahr sind auf der offenen Ackerfläche des 
Betriebs mind. fünf Kulturen vorhanden. Kunstwiesen 
zählen nicht dazu (Diese Massnahme muss auch bei 
ÖLN-Gemeinschaften einzelbetrieblich erfüllt werden. 

• Jede Kultur bedeckt mind. 10% der offenen Ackerflä-
che (verschiedene Kulturen unter 10% zählen als eine 
Kultur, falls sie zusammen mehr als 10% der offenen 
Ackerfläche belegen) 

• Die Hauptkultur wird geerntet 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 300.- pro ha offene 

Ackerfläche 

L8a  
Ehemals Landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen mit Tieren of-
fen halten 

in Talzone nicht mög-
lich 

• Die offenzuhaltenden Flächen befinden sich auf der 
LN oder Sömmerungsfläche 

• Die eingesetzten Tierrassen eignen sich für den Zweck  
• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor Offenhaltung. 

Es beinhaltet einen genauen Lageplan und eine Kos-
tenberechnung 

• Gesuch wird mit der Fachstelle Naturschutz und dem 
Forst abgesprochen (Koordination durch Amt für 
Landwirtschaft) 

• Das Vorhaben muss gemäss dem bewilligten Gesuch 
umgesetzt werden 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 25.- pro Tier  

Nach Umsetzung wer-

den die Kosten gemäss 

bewilligtem Gesuch 

übernommen 

L8b  
Ehemals landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen freiholzen 

 

in Talzone nicht mög-
lich 

• Die freizuholzende Fläche befindet sich auf der Be-
triebs- oder Sömmerungsfläche und ist nicht als land-
wirtschaftliche Nutzfläche deklariert 

• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor der Freihol-
zung. Es beinhaltet einen genauen Lageplan und eine 
Kostenberechnung 

• Das Gesuch wird mit der Fachstelle Naturschutz und 
dem Forst abgesprochen (Koordination durch Amt für 
Landwirtschaft) 

Nach Umsetzung wer-

den die Kosten gemäss 

bewilligtem Gesuch 

übernommen 

Einmaliger Beitrag von 

max. 150.-/Are effektiv 

verbuschter Fläche 
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• Das Vorhaben muss gemäss bewilligtem Gesuch um-
gesetzt werden 

• ach dem Ersteingriff werden die Objekte im ordentli-
chen Rahmen offen gehalten (Offenhaltungsbei-
trag/Sömmerungsbeitrag) 

L8c  
Ehemals Landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen maschinell 
offen halten 

in Talzone nicht mög-
lich 

• Die offen zu haltende Fläche befindet sich auf der LN 
oder Sömmerungsfläche 

• Das Einreichen des Gesuchs erfolgt vor Beginn der 
Umsetzung der Massnahme. Es beinhaltet einen ge-
nauen Lageplan, die geplante Anzahl Jahre der ma-
schinellen Gehölzbekämpfung und eine Kostenbe-
rechnung 

• Das Gesuch wird bei der LQ-Trägerschaft mit der 
Fachstelle Naturschutz und dem Forst abgesprochen 
(Koordination durch Amt für Landwirtschaft) 

• Das Vorhaben muss gemäss bewilligtem Gesuch um-
gesetzt werden 

• ach dem Ersteingriff werden die Objekte im ordentli-
chen Rahmen offen gehalten (Offenhaltungsbei-
trag/Sömmerungsbeitrag) 

Nach Umsetzung wer-

den die Kosten gemäss 

bewilligtem Gesuch 

übernommen 

Max. 50.-/Are 

L9a  
Hecken pflegen 
(keine BFF) 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Die Hecke ist als «Hecke mit Pufferstreifen» ohne 
BFF- Beitrag angemeldet 

• Die Hecke wird einmal in vier Jahren auf der ganzen 
Länge gepflegt 
(jährlich darf max. ein Drittel der Gehölzfläche auf 
Stock gesetzt werden) 

• Die Hecke enthält keine invasiven Neophyten 
(z.B. Goldregen, Robinien, Sommerflieder, Essig-
baum, Goldruten, Japanischer Staudenknöterich etc.) 

• Die Hecke befindet sich auf der LN eines Ganzjahres-
betriebes 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 20.- pro Are be-

stockter Fläche inkl. 

Pufferstreifen 

L9b  
Hecken ergänzen oder 
neu pflanzen 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Pflanzung von einheimischen, standortgerechten 
Strauch- und Baumarten gemäss der kantonalen Liste 
(Link Kantonale Liste).  

• Heckenneupflanzungen werden vorgängig mit der Trä-
gerschaft LQ  und der Trägerschaft Vernetzungsprojekt 
abgesprochen 

• Hecken auf NHG-Flächen dürfen nur nach vorgängiger 
Absprache mit der Fachstelle Naturschutz gepflanzt 
werden 

• Nach der Neupflanzung wird die Massnahme als «He-
cke mit Krautsaum» BFF QII angemeldet und weiter-
geführt 

• Gesuch einreichen 

Einmaliger Beitrag von 

Fr. 5.- pro gepflanzter 

Strauch/Baum 

L9c  
Hecke einmalig auf-
werten 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Die Hecke ist als «Hecke mit Krautsaum» (QI) ange-
meldet (Code 0852) 

• Die Hecke wird durch einen entsprechenden Erstein-
griff in QII überführt (60% der Fläche auf Stock set-
zen und mit dem Bagger ausgraben, 40% der Fläche 
zurückschneiden).  

• Ergänzungspflanzungen gemäss L9b 
• Vor dem Ersteingriff muss eine Ausnahmebewilligung 

beim Amt für Natur Jagd und Fischerei (ANJF) einge-
holt werden (Ausgangszustand wird festgehalten) 

• Vorgängige Absprache mit der Trägerschaft LQ und 
falls vorhanden mit der Trägerschaft VP 

• Nach dem Ersteingriff wird die Massnahme als «He-
cke mit Krautsaum» QII angemeldet und weitergeführt 

Einmaliger und maxi-

maler Beitrag von Fr. 

8.- pro Laufmeter He-

cke 
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• Gesuch einreichen 

L9d  
Hecke durch regel-
mässige selektive 
Pflege aufwerten 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Die Hecke ist als «Hecke mit Krautsaum» (QI) ange-
meldet (Code 0852) 

• Die Hecke wird durch regelmässige selektive Pflege in 
QII überführt (jährlich 30% der schnellwachsenden 
Sträucher auf den Stock setzen und langsame Arten 
fördern. Material vor Ort häckseln und belassen oder 
Asthaufen anlegen.  

• Allfällige Ergänzungspflanzungen gemäss L9b 
• Der Ausgangszustand soll festgehalten werden 
• Vorgängige Absprache mit der Trägerschaft LQ und 

falls vorhanden mit der Trägerschaft VP 
• Nach Erreichen der QII wird die Massnahme als «He-

cke mit Krautsaum» QII angemeldet und weitergeführt 
• Gesuch einreichen 

Einmaliger Beitrag von 

Fr. 130.- pro Are be-

stockte Fläche 

Auszahlung erfolgt 

nach Erreichen von QII 

L10a  
Hochstamm-Obst-
bäume pflegen (ohne 
BFF) 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Bäume für die es keine BFF-Beiträge gibt 
• Die Anforderungen an BFF QI werden erfüllt, die Min-

destanzahl wird jedoch nicht erreicht 
(Auf dem Betrieb stehen demzufolge max. 19 Bäume) 

• Die Bäume werden fachgerecht gepflegt 
• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 

Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 
• Baum befindet sich auf der LN eines Ganzjahresbe-

triebes 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 20.- pro Baum 

Max. für 19 Bäume pro 

Betrieb 

L10b  
Hochstamm-Obst-
bäume pflegen (mit 
BFF) 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Die Anforderungen an BFF QI werden erfüllt und die 
Mindestanzahl wird erreicht 
(Auf dem Betrieb stehen demzufolge min. 20 Bäume) 

• Die Bäume werden fachgerecht gepflegt 
• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 

Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 

Jährlicher Beitrag von 

Fr. 5.- pro Baum 

Max. für 300 Bäume je 

Betrieb 

L10c  
Hochstamm-Obst-
bäume neu pflanzen 

im Sömmerungs-ge-
biet nicht möglich 

• Bei mehr als 10 Neupflanzungen ist die Pflanzung 
vorgängig mit der Trägerschaft des Vernetzungspro-
jekts abzusprechen und in einer Planskizze festzuhal-
ten 

• Die Bäume müssen gegen Beschädigung durch Ma-
schinen, Weidevieh und Wild geschützt werden 

• Die Anforderungen an BFF QI (ohne Mindestanzahl) 
werden erfüllt 

• Abgehende angemeldete Bäume werden im folgenden 
Herbst/Winter auf eigene Kosten ersetzt 

• Der Baum wird nach Pflanzung in die Pflegemass-
nahme L10a oder L10b überführt 

Einmaliger Beitrag von 

Fr. 200.- pro Hoch-

stamm Obstbaum  

Es können max. 20 

Hochstamm-Obst-

bäume / Projekt-peri-

ode angemeldet wer-

den. Kaufquittungen 

für Pflanzmaterial müs-

sen bei Kontrolle vorge-

legt werden 

 
Zu beachten: 

• Die Objekte müssen auf der Betriebsfläche stehen (gilt allgemein Art. 63 Abs. 2 DZV; Wald-
fläche ist davon ausgenommen) 

• Auf eingezonten Flächen (Bauzonen) dürfen keine Massnahmen angemeldet werden 
• Ein Objekt kann nur bei einer Massnahme angemeldet werden.  
• Jährlich abgegoltene Massnahmen müssen ab dem Jahr der Anmeldung bis 2021 umgesetzt 

werden 
• Neuerstellungen/Neuanlagen sind unter der entsprechenden Pflegemassnahme weiterzufüh-

ren 
• Wenn eine Massnahme wegen Wegfall der entsprechenden Fläche nicht mehr umgesetzt 

werden kann, entfällt die Verpflichtung für den Landwirt 
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• Alle angemeldeten Massnahmen müssen auf dem Betriebsplan eingezeichnet sein 
(Plan bleibt auf dem Betrieb) 

• LQ-Massnahmen auf ausserkantonalen Flächen können nicht angerechnet werden (Betriebs-
standort und Flächen müssen im Perimeter liegen) 

• Bei allen Massnahmen gilt, dass die gesetzlichen Anforderungen, welche einen direkten Be-
zug zur Massnahme haben, erfüllt sein müssen 

• Bei allen Massnahmen kann der Kanton in begründeten Fällen von den Anforderungen ab-
weichende Ausnahmen bewilligen 

• Der Grundbeitrag von Fr. 350.-/Jahr sowie sämtliche Beitragsansätze können wegen Budget-
beschränkungen bzw. Kürzung des Direktzahlungsrahmens während der Projektphase ange-
passt werden 

 

Auskunft erteilt: Innerer Kantonsteil: Pirmin Bürgi 041 819 15 14 
  Rita Horat 041 819 15 29 
 Mittlerer Kantonsteil, Höfe: Othmar Dettling 041 819 15 16 
 March: Josef Nötzli 041 819 15 15 
 Allgemein: Armin Meyer 041 819 15 12 


